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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2019 als Erstrat mit dem
Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Übereinkommens des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll
sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus
und organisierte Kriminalität. Das Übereinkommen verbietet einerseits Dschihad-
Reisen sowie die Rekrutierung und Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen und
strebt andererseits Verbesserungen in der internationalen Zusammenarbeit in den
Bereichen Rechtshilfe und Auslieferung an. Die Umsetzung dieser Bestimmungen macht
eine Anpassung des schweizerischen Strafrechts und weiterer Gesetze notwendig. Die
Kantonskammer trat oppositionslos auf das Geschäft ein, gab sodann aber mit 33 zu 12
Stimmen einem Einzelantrag Rieder (cvp, VS) auf Rückweisung des Geschäfts an die
Kommission statt. Damit wurde die SiK-SR beauftragt, das Geschäft unter Einbezug
eines Mitberichts der RK-SR erneut zu beraten. Da das Geschäft mit dem Ziel der
Terrorismusbekämpfung zwar unbestritten die Sicherheitspolitik, mit der Umsetzung im
Strafrecht aber auch die traditionelle Domäne der Rechtskommission betreffe, handle
es sich um eine «Schnittstellenproblematik» zwischen den beiden Kommissionen,
waren sich sowohl SiK-Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) als auch Antragssteller
und RK-Mitglied Rieder einig. Die ständerätliche Rechtskommission solle die
strafrechtlichen Massnahmen unter dem Aspekt des Rechtsschutzes, u.a. des
Grundrechts- und des Menschenrechtsschutzes, der Bürgerinnen und Bürger
beurteilen, und so das Gesamtbild der Vorlage ergänzen. Stein des Anstosses war die
Kritik des Anwaltsverbands gewesen, dass mit der angedachten Dynamisierung der
Rechtshilfe die Staatsanwältinnen und -anwälte künftig vorzeitig und ohne richterliche
Überprüfung Informationen an ausländische Ermittlungsbehörden weitergeben dürften,
und zwar nicht nur bei Terrorismus, sondern auch bei anderen Straftaten, die
Rechtshilfe erlauben. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2019
KARIN FRICK

Nachdem beide Räte den Bundesbeschluss über die Genehmigung und Umsetzung des
Europarats-Übereinkommens zur Terrorismusverhütung und des dazugehörigen
Zusatzprotokolls sowie über die Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums
gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität einmal beraten hatten, wies die
Vorlage noch zwei inhaltliche Differenzen auf. Die erste betraf die explizite Ausnahme
der Tätigkeit humanitärer Organisationen aus dem Straftatbestand der organisierten
Kriminalität, die zweite die Voraussetzungen für die dynamische Rechtshilfe.
Der Ständerat behielt in der Herbstsession 2020 zunächst beide Differenzen bei, wobei
er dem Nationalrat in der Frage der Ausnahme für humanitäre Organisationen ein Stück
weit entgegenkam. Die Ratsmehrheit gewichtete die Gefahr der Kriminalisierung von
humanitären Aktionen höher als jene, dass die Unterstützung einer kriminellen oder
terroristischen Organisation als humanitäre Hilfe getarnt werden könnte und folgte mit
23 zu 17 Stimmen bei einer Enthaltung einer Minderheit Juillard (cvp, JU), die das
Anliegen des Nationalrats aufnahm, aber neu formulierte und das IKRK nicht mehr
explizit nannte. Die vorzeitige Übermittlung von Informationen und Beweismitteln an
ausländische Ermittlungsbehörden (sogenannte dynamische Rechtshilfe) wollte die
Ständekammer im Gegensatz zum Nationalrat aber nicht generell, wenn die
ausländischen Ermittlungen sonst unverhältnismässig erschwert würden, sondern nur
zur Abwendung schwerer und unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben sowie nur nach
schriftlicher Verpflichtung der ausländischen Behörden, sich an die Einschränkungen
zur Verwendung der übermittelten Informationen zu halten, erlauben. Damit liess der
Ständerat seine Kommissionsmehrheit mit 23 zu 19 Stimmen und einer Enthaltung auch
hier im Regen stehen und hielt an seinem letzten Beschluss fest, wie es eine Minderheit
Zopfi (gp, GL) beantragt hatte.
Der Nationalrat konnte mit der Version des Ständerates indes wenig anfangen und
entschied mit 111 zu 75 Stimmen bei 9 Enthaltungen, an seiner Ausnahmenorm für
humanitäre Organisationen, die das IKRK beispielhaft erwähnt, festzuhalten.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter hatte sich abermals für die gänzliche Streichung der
Bestimmung ausgesprochen und gewarnt, die explizite Ausnahme humanitärer
Organisationen könnte ungewollt zur Straflosigkeit führen – etwa wenn ein Fahrer einer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK
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humanitären Organisation nicht nur Personen transportiere, sondern auch Waffen für
eine Konfliktpartei schmuggle –, blieb damit jedoch Ruferin in der Wüste. Allerdings
bewegte sich die grosse Kammer bei der zweiten Differenz etwas auf ihre
Schwesterkammer zu, indem sie die dynamische Rechtshilfe auf Fälle von organisierter
Kriminalität oder Terrorismus beschränkte. Die darüber hinausgehenden
Einschränkungen des Ständerates waren indes gar nicht zur Diskussion gestanden; der
Kompromissvorschlag der Kommissionsmehrheit setzte sich mit 140 zu 55 Stimmen
gegen eine Minderheit Addor (svp, VS) durch, die beim Entwurf des Bundesrats bleiben
wollte. Justizministerin Keller-Sutter erklärte ihre Unterstützung für die Mehrheit «im
Sinne der Differenzbereinigung», bedauerte aber, dass die dynamische Rechtshilfe
damit in wichtigen Kriminalitätsfeldern wie Drogenhandel, Geldwäscherei und bei
Sexualdelikten ausgeschlossen sei.
Da sich die beiden Räte nun in beiden Streitpunkten einen Schritt näher gekommen
waren, unterstützte die SiK-SR die vorliegende «Einigungsversion», wie
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) erklärte. Sie beantragte ihrem Rat, beide
Differenzen auszuräumen, was dieser dann auch stillschweigend tat. In den
Schlussabstimmungen wurde der Bundesbeschluss vom Nationalrat mit 128 zu 34
Stimmen bei 34 Enthaltungen und vom Ständerat mit 37 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. Die Fraktionen der SP und der Grünen vertraten damit
auch hier konsequent ihren bereits in der Eintretensdebatte geäusserten Standpunkt,
für die Einführung des Gesinnungsstrafrechts, die ihrer Ansicht nach mit dem Verbot
des Anwerbens, Ausbildens und Reisens im Hinblick auf eine terroristische Straftat
erfolge, nicht Hand zu bieten. 2

Strafrecht

Indem eine Landesverweisung in jedem Fall von einem Strafgericht ausgesprochen
werden müsse, bei der Anwendung der Härtefallklausel jedoch teilweise das
Strafbefehlsverfahren angewandt werde, böten die Bestimmungen über die
strafrechtliche Landesverweisung einen verfahrensökonomischen Anreiz, die
Härtefallklausel anzuwenden und auf einen Landesverweis zu verzichten. So begründete
Ständerat Philipp Müller (fdp, AG) seine Motion, mit der er den Bundesrat beauftragen
wollte, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen, um den konsequenten Vollzug
von Landesverweisungen sicherzustellen. Der Bundesrat begrüsste die offene
Formulierung des Vorstosses und erklärte sich bereit, künftig als sich notwendig
erweisende Anpassungen vorzunehmen, sollte sich abzeichnen, dass der Wille des
Gesetzgebers in der Praxis nicht umgesetzt werde. Der Ständerat lehnte in der
Herbstsession 2018 zuerst einen Ordnungsantrag Jositsch (sp, ZH) ab, der die Motion
der Kommission zur Vorberatung zuweisen wollte, damit diese die Forderung im
Zusammenhang mit der Revision der Strafprozessordnung beraten könnte. Die
Ratsmehrheit sah eine solche Vorgehensweise nicht als zweckmässig an und wollte sich
direkt zum Anliegen der Motion äussern, die schliesslich oppositionslos angenommen
wurde. 3

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Kriminalität

Zwei gleichlautende Postulate zum Thema Prävention pädosexueller Straftaten wurden
im September 2016 von Natalie Rickli (svp, ZH) im Nationalrat (Po. 16.3637) und von
Daniel Jositsch (sp, ZH) im Ständerat (Po. 16.3644) eingereicht. Demnach soll der
Bundesrat in einem Bericht die Wirkung von Präventionsprojekten nach dem Vorbild
von „Kein Täter werden“ in Deutschland oder „Dis No“ in der Romandie auf potenzielle
pädosexuelle Straftäter sowie den Erfolg solcher Projekte in der Praxis darlegen. Die
genannten Projekte ermöglichen es Personen mit pädophiler Neigung, die aber nicht
straffällig werden wollen, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Zudem soll im Bericht
die Frage erörtert werden, ob durch ein ausgebautes Präventionsangebot in der
Schweiz solche Straftaten verhindert werden könnten und falls ja, wie ein
entsprechendes Angebot gewährleistet werden könnte und welche Rolle dabei dem
Bund zukäme. Im Dezember 2016 wurden beide Postulate vom jeweiligen Rat
oppositionslos überwiesen. 4

POSTULAT
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK
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In Erfüllung zweier Postulate Rickli (svp, ZH; Po. 16.3637) und Jositsch (sp, ZH; Po.
16.3644) präsentierte der Bundesrat im September 2020 seinen Bericht über
Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern. Darin wies er
darauf hin, dass bisher keine gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Wirksamkeit von Präventionsangeboten beratender oder therapeutischer Art im Sinne
einer Reduktion oder Verhinderung von sexuellen Übergriffen auf Kinder vorlägen. Ein
solcher Nachweis sei denn auch methodisch schwierig zu erbringen. Befragungen unter
Personen, die bestehende Präventionsangebote nutzten, zeigten jedoch positive
Effekte: Sie könnten etwa die psychische Belastung von Personen mit pädophilen
Neigungen mindern und ihnen Strategien zur besseren Bewältigung von
problematischen Alltagssituationen aufzeigen.
Das bestehende Angebot in der Schweiz beschränke sich bisher auf untereinander
nicht vernetzte und grösstenteils wenig bekannte Einzelinitiativen. Therapieangebote
seien primär in der Straftäterbehandlung angesiedelt, wodurch die Zugangshürde für
nicht straffällige Betroffene hoch sei. Ausserdem sei die Anonymität nur gewährleistet,
wenn die betroffene Person die Kosten der Therapie selber trage. Reine
Beratungsangebote ohne Behandlungsoption – wie das Westschweizer Projekt «Dis No»
– seien noch wenig verbreitet; insbesondere in der Deutschschweiz fehle ein solches
gänzlich. Beratungsstellen hätten überdies Schwierigkeiten, behandlungswillige
Personen an geeignete Therapeutinnen und Therapeuten weiterzuleiten, weil nur
wenige bereit seien, Personen mit sexuellen Interessen an Kindern zu behandeln.
Die vom Bundesrat eingesetzte Expertengruppe, die die Grundlagen des Berichts
erarbeitet hatte, erachtete es als angezeigt, in der ganzen Schweiz ein spezialisiertes
Präventionsangebot, bestehend aus Beratungs- und Behandlungsmöglichkeiten, für
Personen mit sexuellen Interessen an Kindern aufzubauen. Sie empfahl zudem, das
Thema verstärkt in die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen des
Gesundheitswesens zu integrieren. Weiter sollen die Präventionsangebote evaluiert und
mittels einer Öffentlichkeitskampagne bekannt gemacht werden.
Der Bundesrat befürwortete diese Massnahmenvorschläge der Expertengruppe und
zeigte sich bereit, ein nationales oder mehrere sprachregionale Beratungsangebote
sowie deren gesamtschweizerische Koordination finanziell zu unterstützen. Ebenfalls
wolle er in Zusammenarbeit mit den für die Weiter- und Fortbildung zuständigen
Berufsverbänden prüfen, wie die pädophile Neigung, die Stigmatisierung der
Betroffenen und die Prävention von sexuellen Handlungen mit Kindern noch stärker in
die Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten sowie Psychologinnen und Psychologen
integriert werden kann. Die Bereitstellung von Behandlungsangeboten, d.h. von
Therapien, liege dagegen alleine in der Kompetenz der Kantone, die für das
Gesundheitswesen zuständig seien. 5

BERICHT
DATUM: 11.09.2020
KARIN FRICK

In der Sommersession 2021 wurden die beiden gleichlautenden Postulate Jositsch (sp,
ZH; Po. 16.3644) und Rickli (svp, ZH; Po. 16.3637) zur Prävention pädosexueller
Straftaten vom jeweils zuständigen Rat abgeschrieben, da der Bundesrat deren
Anliegen mit einem Bericht erfüllt hatte. 6

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
CATALINA SCHMID
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